
8.02.a

Erste Satzung

zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren

für die Benutzung der Friedhöfe in der Stadt Bad Gandersheim

(Friedhofsgebührensatzung)

Aufgrund der §§ 6, 8 und 40 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) vom 

22.08.1996 (Nds. GVBI. S. 382) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt 

Bad Gandersheim in seiner Sitzung am 06.07.2000 folgende Satzung beschlossen:

Artikel I

Der Gebührentarif unter Ziff. 11. 1. in der Anlage 1 der Satzung über die Erhebung von 

Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe in der Stadt Bad Gandersheim vom 

20.12.1999 wird geändert und erhält folgende Fassung:

1 . Reihengräber:

a) für Verstorbene im Lebensalter unter 7 Jahren 350,00 DM

b) für Verstorbene im Lebensalter über 7 Jahre 800,00 DM

c) Reihengrabstätten im Grabfeld für anonyme Bestattungen 1.200,00 DM

d) Urnenreihengrabstätten 400,00 DM

e) Urnenreihengrabstätten im Grabfeld für anonyme Bestattungen 620,00 DM

f) Totgeburten 350,00 DM

Artikel II

Diese Satzung tritt am Tage nach der Veröffentlichung im Amtsblatt für den Landkreis 

Northeim in Kraft.

Bad Gandersheim, den 06.07.2000

Stadt Bad Gandersheim

gez. Schwarz (S) gez. Ehmen

Bürgermeister Stadtdirektor
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Vorstehende Satzung ist am 28.07.2000 im Amtsblatt für den Landkreis Northeim, Nr. 

27, veröffentlicht worden. Sie ist am 29.07.2000 in Kraft getreten.
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